
Dritte Ordnung zur Änderung der Prüfungsordnung für den 
Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik 
an der Westfälischen Wilhelms-Universität 

(PO 2010) 
vom 14. Oktober 2010 

vom 04. April 2013 
 
 
 
Auf Grund der §§ 2 Abs. 4, 64 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) in der Fassung des Hochschulfreiheitsgesetzes vom 
31.10.2006 (GV. NRW. S. 474), zuletzt geändert auf Grund Art. 1 des Gesetzes vom 18.12.2012 
(GV. NRW. S. 672), hat die Westfälische Wilhelms-Universität folgende Ordnung erlassen: 
 
 

Artikel 1 

Die Prüfungsordnung für den Bachelorstudiengang Wirtschaftsinformatik an der Westfälischen 
Wilhelms-Universität (PO 2010) vom 14. Oktober 2010 (AB Uni 2010/20, S. 1657 ff.), zuletzt 
geändert durch die Zweite Änderungsordnung vom 11. Dezember 2012 (AB Uni 3700 ff.), wird wie 
folgt geändert: 
 
 
 
§ 16 Abs. 7 wird wie folgt neu gefasst 

„(7) 1Ist ein Pflichtmodul oder ein Wahlpflichtmodul nach Ausschöpfen aller Drittversuche oder 
die Bachelorarbeit in der Wiederholung endgültig nicht bestanden, ist die Bachelorprüfung 
insgesamt endgültig nicht bestanden. 2Weiterhin ist die Bachelorprüfung insgesamt 
endgültig nicht bestanden, wenn zwar noch nicht alle vier Drittversuche genutzt wurden, 
jedoch mehr Prüfungen in Pflicht- oder Wahlpflichtmodulen im zweiten Versuch nicht 
bestanden wurden, als noch Drittversuche zur Verfügung stehen.“ 

 
Artikel 2 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen Bekanntmachungen 
der Westfälischen Wilhelms-Universität (AB Uni) in Kraft. 
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Ausgefertigt auf Grund der Beschlusses des Fachbereichsrats der Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät (Fachbereich 04) vom 16.01.2013. 
 
Münster, den 04.04.2013      Die Rektorin 

 
         Prof. Dr. Ursula Nelles 
 

 
Die vorstehende Ordnung wird gemäß der Ordnung der Westfälischen Wilhelms-Universität über 
die Verkündung von Ordnungen, die Veröffentlichung von Beschlüssen sowie die 
Bekanntmachung von Satzungen vom 08. Februar 1991 (AB Uni 91/1), geändert am 23. 
Dezember 1998 (AB Uni 99/4), hiermit verkündet. 
 
Münster, den 04.04.2013      Die Rektorin 

 
Prof. Dr. Ursula Nelles 
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